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Forum

Ingo Juchler

aporien des rechts: Ferdinand von schirachs 
theaterstücke in der politischen bildung

„Ich bin alles andere als ein Pädagoge. Das ist mir zuwider, auf die wenigsten Fragen  
weiß ich eine Antwort. Ich kann nur Fragen stellen.“

Ferdinand von Schirach

„Que sais-je?“

„Unsereiner, der seinem Verstand das Recht abspricht, endgültige Urteile zu fällen, schaut 
sich die andersartigen Meinungen leidenschaftslos an, und wenn er ihnen auch nicht seine 

Zustimmung gewährt, finden sie bei ihm doch ein geneigtes Ohr.“

Michel de Montaigne

1. Recht und politische Bildung

Ferdinand von Schirachs Theaterstücke „Terror“ und „Gott“ handeln von aktuellen 
rechtlichen Themen. Diese werden mit grundsätzlichen Fragen der Rechtsphilosophie 
und Ethik verwoben. Doch obgleich von Schirach „alles andere als ein Pädagoge“ 
(Schirach 2021b: 34) sein möchte, sind seine Theaterstücke für das Publikum äußerst 
lehrreich – indem sie sich jeglicher Belehrung enthalten, regen die darin aufgeworfenen 
und aporetisch dargestellten rechtlich-ethischen Fragen Zuschauerinnen und Zuschau-
er zur Reflexion, Diskussion und eigenständigen Urteilsbildung an.

Die Urteilsbildung in rechtlichen Belangen stellt gleichfalls eine Aufgabe des Un-
terrichtsfaches politische Bildung dar. Zwar umfasst dieses als schulisches Integrati-
onsfach die Disziplinen Politik, Gesellschaft, Wirtschaft und Recht. Doch gerade 
rechtliche Inhalte werden in den Curricula der verschiedenen Bundesländer wie 
folglich auch in der unterrichtlichen Praxis eher stiefmütterlich behandelt. Aus der 
Perspektive der politischen Bildung erscheint es darum prima facie umso reizvoller, 
Schirachs Theaterstücke in den Schulunterricht zu integrieren. Sie beziehen sich jeweils 
auf aktuelle Themen der Gesetzgebung und der Rechtsprechung – „Terror“ auf das 

196

Projekt_256_zfmr_2_2021.indd   196 01.12.21   10:57

Copyright Wochenschau Verlag, Frankfurt/M.



197

Luftsicherheitsgesetz in der Folge der Anschläge vom 11. September 2001 und „Gott“ 
auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Verfassungswidrigkeit des § 217 StGB, 
der die geschäftsmäßige Förderung der Beihilfe zum Suizid unter Strafe stellte. Dabei 
führen diese Themen die handelnden Personen in den Stücken immer wieder zur 
Diskussion fundamentaler rechtlicher wie ethischer Fragen: Was zeichnet die Würde 
des Menschen aus? Lassen sich Menschenleben in einer Dilemma-Situation mitein-
ander verrechnen? Gibt es Grenzen des Rechts zur Selbstbestimmung? Wie können 
Autonomie und Würde bis zum Ende des Lebens gewahrt werden? Die in Schirachs 
Theaterstücken aufgeworfenen rechtlichen Fragen sind stets mit philosophischen 
verwoben.

abb. 1: darf man in notsituationen menschenleben gegeneinander aufwiegen? szene aus der aufführung 

von „terror“ am schauspiel Frankfurt (Foto: Birgit hupfeld)

Für das Theaterpublikum wie auch für Schülerinnen und Schüler besonders reizvoll 
ist die antithetische Struktur der Stücke, wodurch die gegensätzlichen Positionen der 
Akteurinnen und Akteure verdeutlicht werden und zum permanenten Perspektivwech-
sel einladen. Darüber hinaus wird in „Terror“ und „Gott“ jeweils explizit eine Abstim-
mung des Publikums eingefordert. Doch diese Urteilsbildung kann nur eine vorläu-
fige sein und soll eher dazu anregen, sich weiter über die in Frage stehenden Aporien 
Gedanken zu machen und sich mit Anderen darüber auszutauschen. Ferdinand von 
Schirach hat diesen Prozess bereits in der Dramaturgie seiner Theaterstücke vorgesehen: 

Forum ❘ Juchler
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So verkündet in „Terror“ der Vorsitzende je nach Abstimmung des Publikums eine 
Verurteilung oder einen Freispruch des Angeklagten. Nach der Abstimmung des Pu-
blikums in „Gott“ über die Frage „Halten Sie es für richtig, dass Herr Gärtner Pento-
barbital bekommt, um sich töten zu können?“ und der Verkündung des Ergebnisses 
durch die Vorsitzende, halten ein Mitglied des Ethikrates und der Rechtsanwalt noch 
ihre Schlussvorträge – und vertreten darin grundlegend unterschiedliche Positionen. 
Am Ende der Theateraufführungen muss sich das Publikum also weiter über diese 
Themen Gedanken machen.

2. Skeptische Methode: Das Argumentieren in  
utramque partem

Der dramaturgische Aufbau von „Terror“ und „Gott“, der nach der Abstimmung des 
Publikums nochmals zwei konträre Positionen zu Wort kommen lässt, erinnert an die 
skeptische Methode des Argumentierens nach beiden Seiten. Ferdinand von Schirach 
lässt in „Terror“ nach den Plädoyers von Staatsanwaltschaft und Verteidigung den 
Vorsitzenden selbst auf einen berühmten Vertreter dieses Verfahrens hinweisen: Er 
berichtet vom griechischen Philosophen Karneades, der an zwei aufeinanderfolgenden 
Tagen in Rom Vorträge hielt, wobei er am ersten Tag vor seiner Zuhörerschaft Rechts-
thesen zur Gerechtigkeit verteidigte, die er am nächsten Tag wieder verwarf. Von 
Schirach spielt hier auf eine athenische Gesandtschaft von Philosophen an, die im 
Jahre 155 v.u.Z. in Rom auftrat. Sie sollte dafür Sorge tragen, dass die hohen Straf-
zahlungen, die Athen für die Okkupation der Stadt Oropos von Rom auferlegt worden 
waren, reduziert werden. Der Gesandtschaft gehörten die Vorsteher von drei atheni-
schen Philosophenschulen an: Diogenes von Babylon vertrat die Stoa, Kritolaos die 
Peripatetische Schule und Karneades die Neue Akademie. Durch die Wahl der drei 
Philosophen wollte die Stadt Athen das Renommee derselben für ihre außenpolitischen 
Zwecke nutzen. Die Zeit des Wartens, bis vor dem römischen Senat die Angelegenheit 
entschieden wurde, füllten Diogenes von Babylon, Kritolaos und Karneades durch 
Reden vor der interessierten römischen Öffentlichkeit. Am nachhaltigsten blieben 
dem Publikum die Vorträge des Karneades im Gedächtnis: Der athenische Philosoph 
zeigte in seiner ersten Rede die Vorzüge einer gerechten Handlungsweise auf, sowohl 
was die inneren Angelegenheiten eines politischen Gemeinwesens betrifft als auch in 
den auswärtigen Angelegenheiten. Am nächsten Tag vertrat er in einer gleichfalls 
brillanten Rede die konträre Position: Ein politisches Gemeinwesen stütze sich nach 
innen wie nach außen nicht auf Gerechtigkeit, sondern auf Macht. Wollten die Römer 
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in ihren auswärtigen Angelegenheiten gerecht handeln, müssten sie ihr Weltreich 
aufgeben, in ihre Hütten zurückkehren und in Armut leben: „Es gebe kein natürliches 
Recht; daher verteidigten alle Lebewesen gerade unter Führung der Natur ihre eigenen 
Vorteile, und deshalb müsse man die Gerechtigkeit, wenn sie für die Interessen Ande-
rer sorgt, die eigenen vernachlässigt, Dummheit nennen. Und wenn alle Staaten, in 
deren Hand Herrschaft sei, und gerade die Römer, die den ganzen Erdkreis in Besitz 
genommen hätten, der Gerechtigkeit nachgehen und jedem das Seine zurückerstatten 
wollten – das sie sich mit Waffengewalt angeeignet haben –, dann müssten sie zu ihren 
Hütten und ihrer Dürftigkeit zurückkehren. Falls sie das tun, sind sie zwar als gerecht, 
indes zwangsläufig als töricht zu beurteilen, da sie, um Anderen zu nützen, es darauf 
anlegen, sich zu schaden.“ (Lactantius 2001: 116)

abb. 2: prägte die skeptische methode des nach-beiden-seiten-argumentierens nachhaltig: Karneades von 

Kyrene (214/213 – 129/128 v.u.Z.). römische Kopie einer athenischen sitzstatue, Glyptothek, münchen 

(Wikimedia Commons)

Forum ❘ Juchler
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Die Reden des Karneades sorgten unter seiner römischen Zuhörerschaft für Furore. 
Allerdings erkannte Cato der Ältere darin eine Gefährdung der bildungshungrigen 
Jugend: „Cato aber war von Anfang an unzufrieden damit, als der große Bildungs-
eifer die Stadt ergriff, weil er fürchtete, die jungen Leute möchten, wenn sie ihren 
Ehrgeiz nach dieser Seite wendeten, alsbald den Ruhm der Beredsamkeit höher 
schätzen als den der Taten und des Krieges“ (Plutarch 2001: 481) – und forderte 
deshalb vom Senat die beschleunigte Durchführung des Verfahrens, sodass die 
athenischen Philosophen rasch ihre Heimreise antreten würden. Gleichwohl konn-
te er nicht verhindern, dass Karneades durch seine philosophischen Reden „entschei-
dend zur Einbürgerung der Philosophie in Rom beitrug“. (Görler 1994: 853) Aus 
Perspektive der Stadt Athen wiederum war die Philosophengesandtschaft überaus 
erfolgreich, konnte doch die ursprüngliche Strafe von 500 auf 100 Talente gemindert 
werden.

Für die politische Bildung ist das von Karneades vor der römischen Hörerschaft 
angewandte Verfahren in besonderer Weise von didaktischer Relevanz: Die konträ-
ren Reden des Karneades wie die alternativen Urteilsverkündungen in „Terror“ und 
den nicht vereinbaren Schlussvorträgen in „Gott“ verweisen das Publikum auf seine 
Aufgabe der weiteren eigenständigen Auseinandersetzung mit den strittigen Inhalten, 
ob in geistiger Reflexion für sich selbst oder in der Diskussion mit Anderen. Neben 
den Möglichkeiten der inhaltlichen Beschäftigung mit rechtlichen und ethischen 
Normen als Grundlagen des menschlichen Zusammenlebens in der Demokratie 
bieten von Schirachs Theaterstücke die Gelegenheit, ein für die jeweilige Abstimmung 
getroffenes Urteil durch die Präsentation der konträren Urteile bzw. Schlussvorträge 
nochmals zu reflektieren. Dadurch kann man sich den vorläufigen Charakter des 
eigenen Urteils selbst vor Augen führen.

An den in „Terror“ und „Gott“ vorgesehenen Abstimmungen des Publikums 
entzündete sich allerdings zum Teil heftige Kritik. Für den politischen Unterricht 
ist es deshalb angezeigt, den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit zu bieten, 
sich mit den dabei vorgebrachten Argumenten kritisch auseinanderzusetzen. Doch 
ist es Ferdinand von Schirach beim Zuschauerurteil weder um einen populistischen 
Effekt zu tun noch möchte er sein Publikum im Hinblick auf dessen Urteilsbildung 
in eine bestimmte Richtung lenken. Vielmehr werden in seinen Theaterstücken 
ethische Fragen im Bereich des Rechts aufgeworfen, die über das Rechtliche hinaus-
weisen. „Terror“ und „Gott“ handeln von aktuellen Aporien des Rechts, auf die es 
keine Antworten im Sinne von „richtig“ und „falsch“ gibt. Insofern ist es für die 
Dramaturgie der Stücke nur konsequent, dass – entsprechend der Vorgehensweise 
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des Karneades – nach der Entscheidung des Publikums in „Terror“ und „Gott“ 
abermals zwei konträre Positionen vorgestellt werden, für die jeweils viele Argumen-
te sprechen, die sich aber dennoch inhaltlich gänzlich ausschließen. Gerade durch 
diese Anlage der Theaterstücke erreicht Ferdinand von Schirach seine Intention, dass 
nach dem Theaterbesuch das Publikum über die in den Stücken aufgeworfenen 
existenziellen Fragen weiter reflektiert und diskutiert. Gleiches gilt für die Beschäf-
tigung der Schülerinnen und Schüler mit den Theaterstücken im politischen Unter-
richt.

Für die schulische politische Bildung sind „Terror“ und „Gott“ neben deren 
Thematisierung rechtlicher und ethischer Grundfragen gerade auch wegen der dar-
in dargestellten Dilemmata von didaktischer Relevanz: Durch die Auseinanderset-
zung mit den rechtlichen Aporien können die Lernenden mit der skeptischen Me-
thode des Nach-beiden-Seiten-Argumentierens vertraut werden und diese im 
Kontext ihrer eigenen politischen Urteilsbildung nutzen. Karneades hatte als 
Scholarch der Neuen Akademie, die einen im Vergleich zum Pyrrhonismus gemä-
ßigten Skeptizismus lehrte, vor seinem römischen Auditorium das Argumentieren 
in utramque partem par excellence vorgeführt: Verteidigte der athenische Philosoph 
zunächst äußerst überzeugend die Gerechtigkeit als Prinzip für die gedeihliche 
Entwicklung eines politischen Gemeinwesens, so redete er am darauffolgenden Tag 
in gleicher Weise brillant der Ungerechtigkeit das Wort. Philosophisch wandten sich 
Karneades und die Neue Akademie gegen jedweden Dogmatismus. Aufgrund der 
Unzulänglichkeiten des menschlichen Erkenntnisvermögens sei die Erkenntnis 
absoluter Wahrheiten nicht erreichbar. Doch führt diese skeptische Haltung nicht 
zum Verlust jeglicher Orientierung für das menschliche Handeln. Vielmehr gilt es, 
statt letzter Gewissheit das Glaubhafte in Erfahrung zu bringen. Eben dazu diente 
die erkenntniskritische Methode des In-utramque-partem-disserere: Durch das Argu-
mentieren für beide Seiten tritt das jeweils Wahrscheinliche und Glaubhafte hervor, 
was der praktischen Lebensführung als Maßgabe und Handlungskriterium dienen 
kann.

Für die politische Bildung erweist sich die Nutzung der skeptischen Methode als 
Erweiterung des didaktischen Repertoires zur Erreichung des übergeordneten Ziels 
aller politischen Bildungsbemühungen – der politischen Urteilsfähigkeit der Schü-
lerinnen und Schüler. Die unterrichtliche Auseinandersetzung mit konträren Posi-
tionen schult die Lernenden in der bewussten Abwägung der verschiedenen Auffas-
sungen und ermöglicht ihnen nach gründlicher Reflektion der jeweils vorgebrachten 
Argumente ein reflektiertes politisches Urteil in der Sache. Zugleich lehrt die 

Forum ❘ Juchler
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skeptische Methode jedoch auch, das eigene Urteil nicht als letztgültige Gewissheit 
zu verstehen und gegenüber Anderen dogmatisch zu vertreten. Vielmehr wahrt eine 
prinzipielle Skepsis auch hinsichtlich des eigenen Urteils eine offene Haltung bezüg-
lich neuer Erkenntnisse und Erfahrungen in der fraglichen politischen Angelegenheit. 
Dadurch bleibt das einmal getroffene Urteil nicht starr und gewissermaßen in Stein 
gemeißelt: Die skeptische Methode regt grundsätzlich zum Überdenken des getrof-
fenen Urteils an und ermöglicht so gegebenenfalls auch dessen Revision. Letztlich 
kann eine skeptische Haltung – auch im Verhältnis zum eigenen Urteil – zu Toleranz 
gegenüber den Meinungen und Urteilen Anderer beitragen: Die prinzipielle Bereit-
schaft zur Änderung der eigenen Position aufgrund neuer Argumente führt zu einer 
Offenheit hinsichtlich der politischen Haltung von anderen Menschen in der plu-
ralistischen Gesellschaft.

3. Menschenwürde und Kontingenz des positiven 
Rechts 

„Terror“ und „Gott“ rühren an rechtlich-ethischen Grundfragen und daran, was das 
menschliche Leben auszeichnet – seine Würde. So stellt sich in „Terror“ einem Pi-
loten der Luftwaffe die Frage, ob er eine von Terroristen entführte Passagiermaschi-
ne abschießen soll, die offensichtlich als Waffe instrumentalisiert in ein vollbesetztes 
Fußballstadion steuert. Darf er die Leben der 164 Insassen des Flugzeuges gegen die 
Leben der 70.000 Zuschauer im Stadion abwiegen? In „Gott“ wird in einer Sitzung 
des Ethikrates über die Frage diskutiert, ob ein Arzt beim Suizid eines sterbewilligen 
Menschen helfen soll. Für den Anwalt des Sterbewilligen stellt dies eine Frage um 
die Autonomie und Würde des Patienten dar, der zu entsprechen sei. Der theologi-
sche Sachverständige argumentiert gleichfalls mit der Würde des Menschen und 
folgert daraus, dass jedes Leben unentbehrlich sei und wir es aus Prinzip nicht 
nehmen dürften.

Ferdinand von Schirach wirft in seinen Theaterstücken diese Grundfragen nach 
der Menschenwürde zwar auf, ihre Beantwortung lässt er jedoch offen und überlässt 
diese dem Publikum. In „Terror“ müssen folglich die Zuschauerinnen und Zuschau-
er die utilitaristische Position, wonach durch den Abschuss des entführten Passagier-
flugzeugs die größere Zahl der Menschenleben im Fußballstadion gerettet werden 
konnte, mit der von Immanuel Kant begründeten Haltung, der entsprechend der 
Mensch nie als Mittel zum Zweck verdinglicht werden darf, miteinander abwägen. 
Rein rechtlich betrachtet wurde diese Frage durch die Entscheidung des Bundesver-
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fassungsgerichts vom 15. Februar 2006 geklärt: So missachte der Abschuss einer von 
Terroristen entführten und zur Waffe umfunktionierten Passagiermaschine deren 
Insassen „als Subjekte mit Würde und unveräußerlichen Rechten. Sie werden da-
durch, dass ihre Tötung als Mittel zur Rettung Anderer benutzt wird, verdinglicht 
und zugleich entrechtlicht; indem über ihr Leben von Staatswegen einseitig verfügt 
wird, wird den als Opfern selbst schutzbedürftigen Flugzeuginsassen der Wert ab-
gesprochen, der dem Menschen um seiner selbst willen zukommt.“ (Urteil des 
Bundesverfassungsgerichts 2006) Die ethischen und rechtsphilosophischen Heraus-
forderungen, welche die Tat des Kampfpiloten aufwerfen, bleiben während des 
Stückes gleichwohl präsent. Sowohl Staatsanwaltschaft wie Verteidigung beziehen 
in ihren Reden konkrete Fallbeispiele von ähnlichen Dilemmata ein und nutzen 
diese jeweils als Argumente für eine Verurteilung bzw. für den Freispruch des Ange-
klagten. Als Zuschauerin und Zuschauer ist man hin und her gerissen, welche 
ethische und rechtliche Haltung man nun für diesen Fall als angemessen erachtet. 
Der theatrale Raum bietet dem Publikum so die Möglichkeit, unterschiedliche und 
sich ausschließende ethisch-rechtliche Positionen einzunehmen und geistig durch-
zuspielen.

In der politischen Bildung könnte zur Vertiefung dieser Thematik das „Brett des 
Karneades“ herangezogen werden. Der athenische Philosoph veranschaulichte wäh-
rend seiner oben bereits erwähnten Reden über die Gerechtigkeit vor seinem römi-
schen Auditorium die Problematik der Strafbarkeit in einer Notsituation anhand 
des Beispiels zweier Schiffbrüchiger: Die beiden Matrosen wollen sich an einer 
rettenden Planke festhalten, die jedoch nur eine Person trägt, sodass der eine Schiff-
brüchige den anderen wegstößt und ertrinken lässt. Das „Brett des Karneades“ gibt 
seitdem bis heute den Anstoß für ethische, rechtsphilosophische und literarische 
Auseinandersetzungen zur Tötung in Notstandsfällen. Immanuel Kant stellt in 
diesem Kontext fest: „Wenn aber von einem, welcher einen andern Schiffbrüchigen 
von seinem Brett stößt, um sein eigenes Leben zu erhalten, gesagt wird: er habe durch 
seine Not (die physische) ein Recht dazu bekommen: so ist das ganz falsch. Denn, 
mein Leben zu erhalten, ist nur bedingte Pflicht (wenn es ohne Verbrechen gesche-
hen kann); einem andern aber, der mich nicht beleidigt, ja gar nicht einmal in Gefahr, 
das meinige zu verlieren, bringt, es nicht zu nehmen, ist unbedingte Pflicht.“ (Kant 
1991: 157). Nach Kant kann die Tat des überlebenden Matrosen zwar nicht straflos 
bleiben, sie sollte jedoch letztlich nicht bestraft werden.

Forum ❘ Juchler
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abb. 3: dürfen wir autonom über unser leben und sterben verfügen? szene aus der aufführung von „Gott“ 

am Berliner ensemble (Foto: matthias horn)

Schließlich können „Terror“ und „Gott“ die Schülerinnen und Schüler dazu anregen, 
sich mit der Kontingenz und Änderbarkeit des von Menschen gesetzten Rechts ausein-
anderzusetzen. In beiden Theaterstücken wird eine real vollzogene Revision des positiven 
Rechts thematisiert, die jedoch die den gesetzlichen Veränderungen zugrunde liegenden 
ethischen und rechtlichen Fragen jeweils nicht gänzlich beantwortet, sondern Anlass für 
die dramaturgisch inszenierten Debatten bietet. So beschloss der Deutsche Bundestag 
vor dem Hintergrund der Terroranschläge vom 11. September 2001 das Gesetz zur 
Neuregelung von Luftsicherheitsaufgaben (am 11. Januar 2005 erlassen). Doch der 
entscheidende § 14 über die Einsatzmaßnahmen, wonach in Abs. 3 die „unmittelbare 
Einwirkung mit Waffengewalt“ für zulässig erklärt wurde, „wenn nach den Umständen 
davon auszugehen ist, dass das Luftfahrzeug gegen das Leben von Menschen eingesetzt 
werden soll, und sie das einzige Mittel zur Abwehr dieser gegenwärtigen Gefahr ist“, 
wurde wie oben dargelegt, vom Bundesverfassungsgericht etwa ein Jahr später für ver-
fassungswidrig und nichtig erklärt, da er gegen die Würde des Menschen verstoße. 
Diese Änderung des positiven Rechts durch das höchste deutsche Gericht bildet die 
juristische Grundlage für den Prozess gegen den Kampfpiloten in „Terror“. 

Auch in „Gott“ wird die Kontingenz des Rechts augenfällig vorgeführt: In seinem 
Urteil vom 26. Februar 2020 erklärte das Bundesverfassungsgericht § 217 StGB für 
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verfassungswidrig. Dieser war am 6. November 2015 vom Deutschen Bundestag be-
schlossen worden und hatte die geschäftsmäßige Förderung eines Suizids unter Strafe 
gestellt. Offen bleibt jedoch auch nach diesem Urteil die Frage, wie die Beihilfe zum 
Suizid künftig gesetzlich zu regeln ist. In „Gott“ wird diese existentielle Frage aufge-
worfen und aus verschiedenen Perspektiven – ethisch, theologisch, juristisch, politisch 
– diskutiert. Die Antwort darauf – und das ist das Verdienst des Autors – bleibt auf 
der Theaterbühne offen, auch wenn das Publikum darüber abstimmt. Die Frage schwebt 
auch nach der Vorstellung des Abstimmungsergebnisses im theatralen Raum und das 
Argumentieren in utramque partem wird durch die Schlussvorträge eines Mitglieds des 
Ethikrates auf der einen und des Strafverteidigers auf der anderen Seite fortgesetzt. 
Der Rechtsanwalt vertritt dabei die Position des gemäßigten Skeptikers und formuliert 
angesichts der Herausforderungen der pluralen Gesellschaft in Tradition von Karnea-
des und Protagoras: „Der Mensch ist ein ambivalentes Wesen, wir alle sind gut und 
böse zugleich und ergeben trotzdem ein halbwegs plausibles Ganzes. Und mit unserer 
Gesellschaft ist es nicht anders. Sie ist nicht homogen, sondern gespalten, gegensätzlich, 
vielschichtig und völlig uneins. Wir glauben heute an Gott, Allah, Buddha, an das 
fliegende Spaghettimonster oder nur an uns selbst. Aber uns vereint als aufgeklärte 
Gesellschaft dann doch die eine Sache: Wir können nie letztgültig wissen, was richtig 
und was falsch ist, absolute Urteile über die Welt gibt es nicht. […] Wenn wir begrei-
fen, dass wir die absolute Wahrheit nicht kennen und nie kennen werden, dann 
müssen wir großzügig sein. Der Mensch selbst ist dann das Maß – nicht die Natur, 
keine Ideologie, keine Religion, keine Kirche, kein Gott.“ (Schirach 2020: 117 f.)
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